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Die Logistikbranche muss zahlrei-
che  nationale und internationale Si-
cherheitsinitiativen berücksichtigen. 
Die Aufl agen werden für viele Unter-
nehmen zur Last. Zudem gibt es Über-
schneidungen bei den bestehenden Re-
gelungen. Die DVZ sprach mit sechs Si-
cherheitsexperten über den problema-
tischen Umgang mit den Vorschriften.

Oft wird behauptet, die Gefährdung 
durch Terrorismus habe in den vergan-
genen Jahren zugenommen. Ist das rich-
tig, oder hat doch eher die Sicherheit zu-
genommen? 

Wiedemann: Im Bewusstsein der 
Bürger und Unternehmen ist die Ge-
fährdung heute sehr viel stärker – 
durch die Anschläge vom 11. Septem-
ber 2001 und auch durch die Ereig-
nisse in London und Spanien. 

Berner: Es besteht die Gefahr wei-
terer Anschläge, gerade aus dem isla-
mistischen Umfeld. Das sieht auch das 
Bundesinnenministerium so.

Sönnichsen: Die Terrorabwehr ist 
sicherlich ein wichtiger Aspekt, aber 
nicht der einzige. Für uns als Dienst-
leister hat es das Thema Sicherheit 
auch vor dem 11. September 2001 ge-
geben. Sicherheit ist auch Schutz der 
uns anvertrauten Waren und Sendun-
gen vor schädlichen Einfl üssen, und 
die können vielerlei Ursachen haben.

Sicherlich gibt es Überschneidungen 
bei Maßnahmen gegen Kriminalität 
und Terrorabwehr. Nun scheint sich ein 
Wildwuchs an Initiativen und Gesetzen 
zu entwickeln. Ist die Rechtslage über-
haupt noch durchschaubar und den Pra-
xisanforderungen angemessen?

Blecker: Derzeit ist keine Transpa-
renz mehr vorhanden. Zum einen gibt 
es viele Regelungen seitens der UN 
und der Vereinigten Staaten. Außer-
dem gibt es nationalstaatliche Rege-
lungen, die in die Logistikketten ein-
greifen. Es mangelt an Information 
und Unterstützung seitens der Behör-
den und der Ministerien gegenüber 
der Wirtschaft. Ein Beispiel sind die 
Terrorlisten. Es fehlt beispielsweise 
Unterstützung bei einer Identifi ka-
tion von Terroristen, sobald ein Lo-
gistikunternehmen einen vermeintli-
chen Terroristen identifi ziert hat. Das 
weitere Prozedere ist nicht im Ge-
ringsten geklärt. 

Huster: Das Thema Terrorschutz 
ist ein sehr abstraktes Thema. Welche 
Maßnahmen der Güterverkehr außer-
halb der Umsetzung von Vorschriften 
ergreifen kann, beantwortet die Poli-
tik nicht. Sie überwacht auch nicht, 
und sie hat auch kein Instrument in 
der Hand zu kontrollieren, ob die 
Maßnahmen überhaupt greifen. Jeg-
liche Folgeabschätzung rechtlicher 
Maßnahmen fehlt. Es drängt sich der 
Eindruck des „Alibi-Handelns“ auf.

Manche Initiativen sind allerdings so 
weitreichend, dass sie massiv in die 
wirtschaftlichen Abläufe eingreifen, bei-
spielsweise die Secure Freight Initia-
tive (SFI) der USA. Die komplette Durch-
leuchtung aller Container in die USA 
steht wegen des Aufwands in der Kritik. 
Außerdem sehen viele die Gefahr von 
Handelsbarrieren.

Kröger: Dem stimme ich eindeutig 
zu. Amerikanische Sicherheitsinitiati-
ven bereiten der maritimen Wirtschaft 
im Moment sehr große Probleme. Vor 
allem, weil die amerikanische Politik 
zunehmend einen unilateralen Weg 
verfolgt und sich mit ihren Handels-
partnerländern wenig bis gar nicht ab-
stimmt. Die aktuellen Maßnahmen 
zur Containerdurchleuchtung verla-
gern zum Beispiel die amerikanischen 
Sicherheitsgrenzen bewusst auf aus-
ländische Häfen. Dadurch entstehen 
Sicherheitsmaßnahmen, die mit der 
Praxis des Hafenumschlags und der 
global agierenden Seeschifffahrt nicht 
im Einklang stehen.

Wie ließen sich auf europäischer Ebene 
solche Regelungen der USA beeinfl ussen 
oder abwenden?

Blecker: Zunächst einmal müssten 
sich die europäischen Staaten über ei-
nen gemeinsamen Standpunkt gegen-
über den Vereinigten Staaten einigen. 
Mein Eindruck ist, dass es bereits an 
dieser Stelle scheitert. Es gibt zwar de-
zidierte Aussagen einzelner Akteure 
auf der europäischen Ebene, die eine 
Abschaffung solcher Regularien for-
dern. Zeitgleich gibt es aber auch eu-
ropäische Forschungsprojekte, die ein 
Scanning europagerichteter Verkehre 
in China fördern. Insofern ist gar nicht 
klar, in welche Richtung sich hier die 
Europäische Union weiterentwickelt.

Huster: Die Europäische Kommis-
sion hat sich zwar in einem Schreiben 
kritisch zur US-Initiative zum 100-pro-
zentigen Container-Scanning geäußert, 
gleichzeitig ist sie aber auch selbst Trei-
ber von zahlreichen sich überschnei-
denden Initiativen und widersprechen-
den Security-Vorschriften. Die EU Kom-
mission muss Flagge zeigen und ihre 
ambivalente Haltung  aufgeben.

Haben Unternehmen einen Wettbe-
werbsvorteil, wenn sie Sicherheitsinitia-
tiven schnell umsetzen?

Sönnichsen: Das könnte man mei-
nen. Wir stellen aber fest, dass die ent-
gegengesetzte Reaktion im Markt ein-
tritt. Wir sind ja beispielsweise durch 
geltende Gesetze gezwungen, die mit 
uns im Geschäft befi ndlichen Partner 
und Empfänger gegen die Terrorlisten 
abzugleichen. Es ist für uns kein Wett-
bewerbsvorteil, sondern es ist im Mo-
ment eher schwierig, diese Maßnah-
men unseren Kunden zu erklären und 
begreifl ich zu machen.

Das liegt sicherlich auch daran, dass es 
im Umgang mit den Terrorlisten eine Un-
ternehmenspraxis noch gar nicht gibt. 

Sönnichsen: Eben, also eigentlich 
müsste die Post doch jeden Brief mit 
diesen Listen abgleichen. 

Wiedemann: Das ist die Frage, die 
wir uns derzeit stellen: Wie schaffen 
wir es, diesem Gesetz nachzukom-
men? Wir reden hier nicht über ein 
paar Briefe am Tag, sondern über Mil-
lionen. Es ist eine Frage der Praktika-
bilität. Die Probleme fangen schon da-
mit an, dass die Namen auf den Listen 
nicht vollständig sind. Wenn Sie einen 
Treffer haben, stellt sich die Frage, ob 
die Person wirklich gemeint ist. Das 
können wir derzeit noch gar nicht 
 absehen.

Huster: Der Gesetzgeber schafft ein 
sehr undurchsichtiges Regelwerk und 
lässt Behörden sowie Wirtschaft glei-
chermaßen im Regen stehen. Auf viele 
Anfragen an die Politik, was denn wie 
wovor geschützt werden soll, hat uns 
die EU-Kommission mitgeteilt, die 
Unternehmen könnten ihre Schwach-
stellen selbst viel besser benennen. Sie 
erlässt also einen Rechtsrahmen und 
tut so, als ob die Wirtschaft in diesem 
Rahmen über den Grad ihrer Sicher-
heit selbst bestimmen kann.

Was muss also geschehen?
Kröger: Der Gesetzgeber muss kla-

rere Regelungen schaffen, an denen 
sich die Wirtschaft orientieren kann. 
Das funktioniert nicht, wenn Sie Lis-
ten herausgeben, auf denen hinter ei-
nem Namen 20 Alias-Namen folgen, 
und diese Alias-Namen zum Teil nur 
aus Vornamen bestehen. Eine Über-
prüfung anhand dieser Listen ist in der 
Praxis sehr problematisch. Die Wirt-
schaft hat kein Problem damit, ein 
praxisgerechtes Sicherheitsgesetz um-
zusetzen, solange die Voraussetzun-
gen klar geregelt sind und ein echter 
Sicherheitsgewinn erreicht wird. Das 
momentane Regelungswerk schafft 
Rechtsunsicherheit.

Was sagt die Wirtschaft dazu?
Sönnichsen: Also ich kann dem nur 

beipfl ichten. Wir fühlen uns zwar nicht 
alleingelassen. Es wird uns ja deutlich 
gesagt, was wir machen sollen qua Ge-
setz, aber es wird an der Sinnhaftigkeit 
gezweifelt. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass eine derartige Liste wirklich 
zielführende Informationen enthält. 
Unsere Spediteure müssen damit um-
gehen und lassen täglich eine vier- bis 
fünfstellige Zahl von Aufträgen durch 
das System laufen, um das zu prüfen. 
Die fragen sich natürlich auch, was 
das soll.

Kröger: Man muss zum einen aner-
kennen, dass es keine hundertprozen-
tige Sicherheit gibt, und zum anderen, 
dass wir bereits heute hohe Sicher-
heitsstandards erfüllen. Dafür bieten 
die Häfen ein gutes Beispiel. Wir ha-
ben in Deutschland in den Häfen ei-
nen sehr hohen Sicherheitsstandard, 
der überwiegend auf international ab-
gestimmten Maßnahmen basiert, die 
in europäisches Recht transformiert 
und teilweise ergänzend in deutsches 
Recht umgesetzt wurden.

Berner: Wie sich ein Unternehmen 
schützt, misst sich an dem schützens-
werten Know-how des Unternehmens. 
Ein vernünftiges Sicherheitskonzept 

schützt vor Saboteuren, Terroristen 
und Kriminellen gleichermaßen. Ich 
halte es gar nicht für notwendig, da 
eine große Differenzierung zu treffen.

Das Transport- und Güterverkehrsge-
werbe hat ja schon seit Jahren Initiati-
ven wie das S.a.f.e-Programm des DSLV, 
um gegen Warenschwund und gegen 
Kriminalität vorzugehen. Sind diese 
Maßnahmen auch geeignet, terroristi-
sche Akte abzuwenden?

Sönnichsen: Sicherlich nicht für 
alle Verkehre, die wir organisieren, 
aber wenn der Bedarf danach steht, 
dann haben wir die Möglichkeiten, 
das wirklich garantieren zu können. 
Wir können heute eine globale Supply 
Chain lückenlos kontrollieren. Über 
die Überwachungssysteme wissen wir, 
ob jemand aus einem Container etwas 
herausnimmt oder hineintut. 

Huster: Viele Unternehmen haben 
schon lange vor dem 11. September 
begonnen, ihre Abläufe gegen ille-
gale Zugriffe Dritter zu sichern, wenn 

auch aus anderen Motiven, nämlich 
dem Diebstahlschutz. Die Branchen-
initiative s.a.f.e. ist wie die Verlader-
initiative TAPA hierfür ein gutes Bei-
spiel. Hier gibt es eine große Schnitt-
menge mit dem Terrorschutz. Wirk-
sam gesichert werden können vor 
allem Anlagen, die auch konkret be-
droht sind. Wird hingegen ein allge-
meines, abstraktes Risiko für sämt-
liche Aktivitäten des Güterverkehrs  
unterstellt, verfl achen gesetzgeberi-
sche Maßnahmen.

Die Deutsche Post ist weltweit tätig 
mit 520 000 Mitarbeitern, 75 000 Fahr-
zeugen, die Luftfl otte besteht aus 350 
Flugzeugen, und es gibt 36 internati-
onale Hubs, noch viel mehr Gateways 

und über 8000 Terminals. Lässt sich in 
so einem großen Konzern überhaupt 
ein auch nur annähernd gleiches Sicher-
heitsniveau erreichen? 

Wiedemann: Das ist eine abso-
lute Herausforderung, zumal wir ja 
nicht organisch gewachsen, sondern 
durch Zukäufe entstanden sind. Da-
durch wird das Thema Sicherheit un-
terschiedlich gelebt. Zwar mit der glei-
chen Konsequenz, aber es muss stan-
dardisiert und harmonisiert werden, 
unter der Beachtung der individuellen 
Produkte. Denn der Geschäftsbereich 
Mail unterscheidet sich von Logistik 
und diese wiederum von Express. Um 
das Thema Sicherheit voranzutreiben, 
gibt es das Gremium „Security Stee-
ring Committee“. Damit sollen die Be-
reiche aufeinander abgestimmt wer-
den, so dass auch nach außen Einheit-
lichkeit entsteht.

Lässt sich die Sicherung der Lieferkette 
mit neuen Produkten verknüpfen, die für 
den Kunden einen Mehrwert bieten?

Sönnichsen: Ja, wir haben einen 
Kunden, dem es nicht erlaubt war, be-
stimmte Medikamente per Seefracht 
nach Übersee zu exportieren. Die Ver-
sicherungen haben aufgrund der Risi-
koeinschätzung verlangt, dass dieses 
per Luftfracht geschieht. Mittels un-
serer Sicherheitstransporte waren wir 
in der Lage, das Sicherheitsniveau, das 
die Versicherungen verlangten, auch 
auf der Seefracht zu bieten. Das be-
deutete, dass der Kunde auf einmal an-
statt einer Luftfrachtrate lediglich eine 
Seefrachtrate plus Sicherheitszuschlag 
zahlte. Die Differenz pro Seefrachtcon-
tainer liegt im fünfstelligen Euro-Be-
reich pro Transport. Wir konnten eine 
Dienstleistung neu defi nieren, die so-
wohl dem Kunden nützt als auch dem 

Unternehmen. 
Wiedemann: Brief und 

Paket sind unsere an-
spruchvollsten Bereiche 
beim Abgleich mit den 
Terrorlisten. Mit den Be-
hörden arbeiten wir sehr 
eng zusammen. Diese se-
hen ebenfalls die Proble-
matik, können uns der-
zeit aber auch keine wirk-
lich praktikable Lösung 
bieten. Global Forwarding 
und Express sind für uns 
einfacher zu handhaben, 
weil das überschaubarer 
ist und wir in vielen Berei-
chen  Scannpunkte haben.

Um Sicherheitsanforderun-
gen zu erfüllen, sind teils 
hohe Investitionen not-

wendig. Steht der Aufwand noch im Ver-
hältnis zum Nutzen?

Wiedemann: Diese Diskussion ist 
berechtigt, wenn man überlegt, wer fi -
nanziert das? Was kann den Unterneh-
men zugemutet werden, und welche 
Zuständigkeiten haben die Behörden 
auf fi nanzieller Seite. Terrorbekämp-
fung ist für mich erst einmal die Auf-
gabe des Staates. 

Sönnichsen: Es ist nicht die Frage, 
ob dieser Aufwand sich rentiert. Wir 
haben es mit gesetzlichen Aufl agen 
zu tun. Es fällt ein erheblicher Auf-
wand an, aber aufgrund der gelten-
den Rechtslage können wir ihn nicht 
infrage stellen. Wir können nur versu-
chen, ihn zu minimieren.

Schutz vor Terrorismus ist allerdings 
auch eine hoheitliche Aufgabe, die somit 
beim Staat liegt. 

Berner: Bei den Terrorlisten ist die 
Lage klar: Die dazugehörigen EU-Ver-
ordnungen normieren konkrete Ver-
pfl ichtungen für Unternehmen, ins-

»Die internationale 
Abstimmung fehlt«
Absolute Sicherheit ist nicht möglich, doch ein hoher Standard ist 
erreicht. Es gilt, Überschneidungen bei den Regelungen zu vermeiden.

SPEZIAL: Terrorschutz 

Sönnichsen, Huster, Kröger, Blecker, Berner, Wiedermann: „Hundertprozentige Sicherheit ist nicht möglich.“
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besondere die, keine geschäftlichen 
Beziehungen mit gelisteten Perso-
nen oder Unternehmen einzugehen. 
Beim Thema Containersicherheit ist 
es noch offen, ob es sich um eine ho-
heitliche Aufgabe handelt, oder ob 
die Hafenbetriebe in die Technik in-
vestieren müssen. Häfen mit vielen 
Verkehren in die USA, wie die Bremi-
schen Häfen oder Rotterdam, hätten 
ja einen Wettbewerbsnachteil gegen-
über anderen.

Warum?
Berner: Ein Hafen mit wenig Con-

tainerverkehr nach den USA müsste 
weniger technische Anlagen beschaf-
fen. Außerdem gäbe es keinen Zeit-
verzug durch das Scanning, das einige 
Minuten pro Container dauern kann. 

Sönnichsen: Das sehe ich nicht ein. 
Der Container nach Amerika aus dem 
Hafen A steht ja immer nur im Wett-
bewerb mit dem Container nach Ame-
rika aus dem Hafen B. Wenn für beide 
Container diese Forderung nach ei-
nem Scanning steht, ist es wettbe-
werbsneutral. 

Kröger: Aus meiner Sicht ist Terror-
abwehr ihrer rechtlichen Natur nach 
in erster Linie eine klassische polizei-
liche Maßnahme der präventiven Ge-
fahrenabwehr. Damit ist zunächst der 
Staat in der Pfl icht. Immer häufi ger se-
hen wir allerdings eine Übertragung 
dieser Aufgabe auf die private Wirt-
schaft. Wenn wir jetzt einer amerika-
nischen Initiative gegenüberstehen, 
die deutsche Unternehmen umsetzen 
müssen, sich daraus aber überhaupt 
kein Sicherheitsgewinn für das Einzel-
unternehmen und auch nicht für den 
gesamtdeutschen Wirtschaftsraum 
ergibt, dann müssen wir uns fragen: 
Wollen wir, dass die deutsche Wirt-
schaft oder der deutsche Staat eine 
rein amerikanische Sicherheitsinitia-
tive fi nanziert? 

Was schlagen Sie vor?
Kröger: Eine einseitige Belastung 

unserer Wirtschaft muss vermieden 
werden. Wir brauchen eine transat-
lantische Innenpolitik, bei der Ame-
rika mit Europa und Deutschland en-
ger zusammenarbeitet und verstärkt 
Sicherheitskooperationen bildet. Si-
cherheitsmaßnahmen müssen gegen-
seitig abgestimmt sein, also auch eu-
ropäische und deutsche Interessen be-
rücksichtigen.

Nun gibt es aus Brüssel ein weiteres Vor-
haben zum Schutz europäischer Infra-
struktur. Dabei sollen Anlagensysteme 
oder Teile des Verkehrs als kritische In-
frastrukturen klassifi ziert werden. 

Was kommt da wieder auf die Logistik-
branche zu?

Kröger: Diese Richtlinie soll un-
ter anderem die Kooperation der Mit-
gliedstaaten untereinander fördern, 
zur Stärkung der Prävention in Bezug 
auf terroristische Anschläge. Die Mit-
gliedstaaten identifi zieren bestimmte 
kritische Infrastrukturen in ihrem 
Staatsgebiet und teilen das an andere 
Mitgliedstaaten mit. Die Objekte kön-
nen beispielsweise Atomkraftwerke, 
Gas-Pipelines oder auch Häfen sein. 
Zugleich werden bestimmte Sicher-
heitsanforderungen für die einzelne 
Infrastruktur gere-
gelt, die aber un-
ter anderem für die 
Häfen schon längst 
durch andere Ge-
setze mit selbem 
Inhalt festgelegt 
wurden. Hier zeigt 
sich, dass bei den europäischen Si-
cherheitsinitiativen zwingend und im-
mer wieder darauf zu achten ist, Dop-
pelregelungen und Mehrfachzertifi -
zierungen zu  vermeiden.

Auf Kritik stößt auch die „10 plus 2 
Regel“, wonach Importeure und Car-
rier 24 Stunden vorher einen Datensatz 
übermitteln müssen. Kritiker bemän-
geln, es würde das Zollsystem C-TPAT 
konterkarieren, weil es Überschnei-
dungen gibt. Was bedeutet das für die 
Dienstleister, die mit diesen beiden Re-
gularien zu tun haben? 

Blecker: Ich habe von einem Ree-
der gehört, dass durch die Über-
mittlung der verschiedenen Daten-
sätze an die Amerikaner– auch in Zu-
sammenhang mit dem 100-Prozent-
Scanning – Kosten in siebenstelliger 
Höhe pro Monat entstünden. Bei C-
TPAT muss man erst mal abwarten, 
ob das in dieser Form auch beste-
hen bleibt. Das US Gouverne ment 
Accountability Offi ce hat festge-
stellt, dass aufgrund operativer Pro-
bleme und menschlichem Versagen 
C-TPAT nicht optimal funktioniert.

Außerdem ist zu hören, dass C-TPAT-
zertifi zierte Unternehmen in der Praxis 
bei der Zollabwicklung keine Vorteile 
haben. Wie sehen die Erfahrungen in der 
Praxis aus?

Wiedemann: Wir haben noch kei-
nen Vorteil dadurch erfahren. Das Ein-
zige, was wir als positiv wahrnehmen, 
ist, dass sich die EU um eine gegensei-
tige Anerkennung bemühen will. Un-
ternehmen müssten sich dann nicht 
unterschiedlich nach C-TPAT und 
nach AEO zertifi zieren lassen. Bei der 
Angleichung werden die Amerikaner 

allerdings Wert darauf legen, dass ihr 
System das dominierende ist.

Gibt es Vorteile durch eine AEO-Zertifi -
zierung?

Wiedemann: Nein, auch die sehe 
ich nicht. Man hat die Unternehmen 
mit dem Versprechen gelockt, dass 
sich die Zollabfertigung vereinfache 
und die Zahl der Kontrollen reduziere. 
Das scheint aber nicht der Fall zu sein. 
Wir investieren momentan in den 
AEO, ohne etwas davon zu haben. 

Sönnichsen: Ich kann Frau Wiede-
mann nur zustimmen. Auch wir kön-
nen nicht behaupten, dass wir bislang 
große Vorteile davon hätten. 

Kleinere Unternehmen sind stärker ge-
fährdet, in Rechtsfallen zu tappen. Wie 
sollten sich die Unternehmen bei Pro-
blemen verhalten? 

Berner: Sie können sich dann höchs-
tens darauf berufen, dass sie eben von 
der Rechtslage keine Kenntnis hatten. 
Wichtig ist, dass ein Sicherheitsbeauf-
tragter die Maßnahmen des Unterneh-
mens ausreichend dokumentiert hat. 
Bei den Terrorlisten werden die Ge-
richte wahrscheinlich an ein Großun-
ternehmen der Logistikbranche höhere 
Anforderungen anlegen als an ein klei-
nes mittelständisches Unternehmen.

Ist das so? Das wäre messen mit zweier-
lei Maß.

Berner: Das ist eine Prognose hin-
sichtlich der künftigen Entscheidun-
gen der Gerichte, sobald es zu solchen 
Prozessen kommen wird. Es ist zu er-
warten, dass die Richter von einem 
Konzern mit einer großen Rechtsab-
teilung mehr Kenntnisse im Sicher-
heitsbereich, insbesondere was die 
Außenwirtschaftsvorschriften und da-
mit auch die Terrorlisten angeht, er-
warten als von einem kleinen Unter-
nehmen ohne eigenen Hausjuristen. 
Sofern sich also ein Unternehmen auf 
Nichtkenntnis der Terrorlisten beruft 
und die Richter über den Fahrlässig-
keitsvorwurf zu entscheiden haben, 
werden diese Einzelfallkriterien in die 
richterliche Abwägung einfl ießen.

Wiedemann: Vor dem Gesetz sollten 
alle gleich sein. Ich bezweifl e, dass das 
Kriterium „Größe des Unternehmens“ 
ausschlaggebend ist, wie man vom Ge-
setzgeber beurteilt wird.

Huster: Die Tatsache, ob ein Spedi-
teur die Security Provisions des Gefahr-
gutrechts, zum Beispiel Kapitel 1.10 
ADR, und die Bestimmungen der Si-
cherheitsüberprüfungsfeststellungs-
verordnung umsetzt oder nicht, über-

prüfen die Behör-
den kaum. Es gibt 
also keinen rechtli-
chen Leidensdruck.  
Im Gefahrgutbe-
reich gibt es schon 
außer dem Ge-
fahrgutbeauftrag-

ten den Sabotageschutzbeauftragten, 
weil für bestimmte Formen der Ge-
fahrgutbeförderung Mitarbeiterüber-
prüfungen stattfi nden müssen. Jetzt 
auch noch einen Terrorschutz-Sicher-
heitsbeauftragten einzurichten, geht 
eigentlich in staatliche Aufgaben hin-
ein. Dieser verlängerte Arm der staatli-
chen Überwachung würde auf Akzep-
tanzprobleme stoßen.

Berner: Nein, das sehe ich anders. 
Der Sicherheitsbeauftragte im Unter-
nehmen hat ja die Aufgabe, erstmal zu 
defi nieren, was ist überhaupt schüt-
zenswert in unserem Unternehmen, 
und wie schütze ich das? Er hat auch 
die Aufgabe, sich auf dem Laufenden 
zu halten, was die Sicherheitsgesetz-
gebung angeht, Kontakt zu den Si-
cherheitsbehörden zu halten – und in 
kleinen Unternehmen muss das nicht 
eine Person als Daueraufgabe haben 
oder als einzige Aufgabe, sondern es 
kann auch eine Zusatzaufgabe sein. 
Diese muss aber noch gewährleistet 
werden können.

Blecker: Aber ist das wirklich realis-
tisch? Gerade in der Logistik gibt es ja 
durchaus auch den einzelnen Fracht-
führer, der mit drei oder zehn Trucks 
durch die Gegend fährt oder vielleicht 
sogar allein auf dem Bock sitzt: Was 
macht der? Der kann nicht prüfen. Er 
hat im Zweifelsfall mit dem Empfän-
ger einer Ladung ja noch nicht mal in 
irgendeiner Form einen Kontrakt. Das 
heißt, er bekommt eine Adresse, lie-
fert dort Container ab und fährt wieder 
– in der Hoffnung, dass er den richti-
gen Hof erwischt hat.

Meine Damen, meine Herren, vielen 
Dank für das Gespräch. DVZ 21.10.2008

Das Gespräch führte Robert Kümmerlen.

»C-TPAT funktioniert 
aufgrund operativer Pro-
bleme und menschlichen 
Versagens nicht optimal«
Prof. Thorsten Blecker

Prof. Thorsten Blecker
Technische Universität Hamburg-Har-
burg und Kühne School of Logistics and 
Management
Wir haben zu viele Regularien, die nicht 
aufeinander abgestimmt sind. Die Har-
monisierung ist ein ganz wesentli-
cher Aspekt. Auf Unternehmensseite 
sehe ich zum Teil eine gewisse Igno-
ranz, dass Regeln nicht von allen tat-
sächlich gelebt werden. Das größte Pro-
blem besteht auf der politischen Ebene, 
weil hier die Unternehmen alleingelas-
sen werden. Es ist die Frage, ob hoheit-
liche Aufgaben auf die Unternehmen 
externalisiert werden können und ob 
mit der Veröffentlichung der Regula-
rien die Perspektive der Politik endet. 
Es wird nicht über die Umsetzung 
 nachgedacht.

Dr. Andrea Berner
Landesamt für Verfassungsschutz, 
Hamburg
Wichtig ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und Behörden. 
In verschiedenen Gremien arbeiten wir 
regelmäßig mit der Wirtschaft zusam-
men. Die Sicherheitsbehörden und der 
Verfassungsschutz können aber auch 
nur so gut arbeiten, wie die Informati-
onen sind, die wir von der Wirtschaft 
bekommen. Das ist uns ein Anliegen, 
und das wird auch gut angenommen 
von den Firmen und Unternehmen. Wir 
fordern Unternehmen immer wieder 
auf, sich zu einem frühen Zeitpunkt an 
uns zu wenden, damit wir selbst früh 
für die Beteiligten agieren können.

Sabine Wiedemann
Deutsche Post World Net, Bonn
Eine sehr enge und vor allem frühzei-
tig beginnende Zusammenarbeit mit 
den Behörden und der Politik ist unab-
dinglich. Wichtig ist dabei ein ganz-
heitlicher Ansatz. Es ist nicht sinnvoll, 
ein Thema teilweise zu behandeln, das 
gerade Tagesaktualität hat. Man muss 
von vornherein sehen, was geregelt wer-
den muss und was schon geregelt ist. 
Die Maßnahmen müssen einen Mehr-
wert an Sicherheit bringen, sie müssen 
praktikabel und bezahlbar sein. Tests 
und Pilotverfahren müssen früh erfol-
gen, damit die Ergebnisse und Erfahrun-
gen einfl ießen.

Lorenz Sönnichsen
verantwortlich für Sicherheit und 
Schadenverhütung bei Kühne + Nagel, 
Hamburg
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass 
deutsche Logistikunternehmen durch-
aus in der Lage sind, hohen Ansprüchen 
an Sicherheit zu genügen, vor allem 
dort, wo der Markt dieses verlangt hat. 
Ich meine die Politik sollte nicht in die 
Versuchung kommen, diese Fähigkeit 
dahingehend zu nutzen, dass hoheitli-
che Aufgaben auf die Privatwirtschaft 
übertragen werden – das kann es nicht 
sein.

Frank Huster
Speditions- und Logistikverband, Bonn
Das Sicherheitsniveau hat sich schon 
vor dem 11. September 2001 weit über 
dem Punkt Null bewegt in der deut-
schen Speditionslandschaft. Aber heute 
noch die Frage nach dem Sinn von man-
chen Maßnahmen zu stellen, ist verspä-
tet. Wir müssen die Praktikabilität von 
bestehenden Regelungen in den Mit-
telpunkt rücken. Dazu bieten wir uns 
als Wirtschaftsverband an – in Koope-
ration mit anderen Wirtschaftsverbän-
den, mit der Politik und mit den Behör-
den. Wir können uns allerdings nicht 
exklusiv den Kopf der Politik zerbrechen. 
Wir erwarten von dieser Seite auch ein 
wenig Zuarbeit.

Dr. Martin Kröger
Zentralverband der Deutschen 
Seehafenbetriebe, Hamburg
Moderne Initiativen zur Terrorabwehr 
müssen nicht nur Sicherheit schaffen, 
sondern gleichzeitig Handelsfreiheit 
gewährleisten und weitestgehend wett-
bewerbsneutral gestaltet werden. Hier-
für brauchen wir Maßnahmen, die auf 
internationaler wie europäischer Ebene 
zwischen den Staaten und der betroffe-
nen Wirtschaft abgestimmt sind. Sicher-
heit ist vorrangig ein globales und nicht 
ein ausschließlich deutsches oder ame-
rikanisches Problem. Der US-Staats-
mann und Erfi nder des Blitzableiters, 
Benjamin Franklin, mahnte: „Wer Frei-
heit aufgibt, um Sicherheit zu gewin-
nen, wird am Ende beides verlieren.“ Das 
sollte uns nicht passieren, und ich hoffe, 
dass sich darauf auch die amerikanische 
Seite besinnt.
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